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Ortsclub wirbt 
Verein 
Jetzt attraktive Förderung für Deinen 
Ortsclub sichern!



2 Ortsclub wirbt Verein

Das könnt Ihr erhalten:

 1.000 € Förderung für jeden geworbenen Verein
 5.000 € Förderung, wenn drei Vereine erfolgreich geworben werden

 Nutzt die Chance, um Euren Ortsclub weiterzuentwickeln und neue Vereine 

 für den ADAC zu begeistern!

Mit dem neuen Wertungsjahr gibt es eine großartige Möglichkeit für alle Ortsclubs: 
Wer einen Verein erfolgreich zum Ortsclub macht, erhält eine lukrative Förderung!

So funktioniert es:

Jeder Ortsclub kann einen neuen Verein werben. Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Euer Ortsclub muss den geworbenen Verein vollständig über alle Schritte informieren, die erforderlich 
sind, um ein ADAC Ortsclub zu werden.
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1. Gründung und Mitgliedschaft

Ein ADAC Ortsclub muss bei Gründung mindestens 30 ADAC Mitglieder aufweisen. Die 30 
erforderlichen ADAC Mitglieder müssen aus dem Regionalclubgebiet 
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt sein. 

 
 Während des Bestehens muss der Club weiterhin aus ADAC Mitgliedern bestehen.
 
 Über Ausnahmen von der Mindestmitgliederzahl entscheidet der Vorstand auf Antrag.

Richtlinien:

 ADAC Ortsclubs dürfen keinem anderen Kraftfahrerverband oder einer anderen 
Kraftfahrerorganisation angehören.

 Sie dürfen auch keine ständige Arbeitsgemeinschaft mit solchen eingehen.

 Ausnahmen sind nur mit Einwilligung des Vorstands des ADAC Niedersachsen/Sachsen-
 Anhalt möglich.

Informationen, die Ihr weitergeben müsst: 
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Unterlagen die einzureichen sind:

 Liste der Mitglieder mit Namen, Anschrift und ADAC Mitgliedsnummer
 
 Aktuelle Satzung des Clubs

 Protokoll der Gründungsversammlung

 Kontaktdaten des Vorstandes (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail)

 Falls gewünscht, kann der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt die Mitgliedschaften überprüfen. 
Bitte senden Sie uns hierzu die entsprechenden Informationen.

 Eine Mustersatzung für ADAC Ortsclubs kann bei uns angefordert werden. Diese enthält die 
Mindesterfordernisse, die erfüllt sein müssen, um als ADAC Ortsclub anerkannt zu werden.



5 Ortsclub wirbt Verein

2. Anerkennung durch den ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

 ADAC Ortsclubs bedürfen der offiziellen Anerkennung durch den Vorstand des 
 ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt.

 Die Satzungen der Ortsclubs müssen die in der Mustersatzung des ADAC Verwaltungsrats 
festgelegten Mindesterfordernisse enthalten.

 Sie dürfen den Satzungen des ADAC Gesamtclubs und des ADAC Niedersachsen/Sachsen-
 Anhalt nicht widersprechen.

 Abweichungen sind nur nach Einzelfallprüfung und Genehmigung durch den Vorstand 
zulässig.

 Vor Anerkennung sowie vor Satzungsänderungen müssen die Ortsclubsatzungen dem
 Vorstand zur Prüfung vorgelegt werden.
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3. Entziehung der Anerkennung

Der Vorstand des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt ist berechtigt, einem ADAC Ortsclub 
die Anerkennung mit sofortiger Wirkung zu entziehen, wenn dieser:

  gegen die Satzung verstößt

   gegen die Interessen des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt oder des ADAC  
 Gesamtclubs handelt.

  Berufung: Gegen die Entziehung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Beschlusses Berufung an den Ehrenrat des Regionalclubs eingelegt werden.

  Kein Aufschub: Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung – die Aberkennung 
bleibt bis zur endgültigen Entscheidung bestehen.
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4. Vorteile eines ADAC Ortsclubs

Als anerkannter ADAC Ortsclub profitiert Ihr geworbener Verein von zahlreichen Vorteilen und 
erhält Unterstützung vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. 
Um Förderungen erhalten zu können, müssen folgende Kriterien erfüllt werden:

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Protokoll der Versammlung

Bericht des Vorsitzenden

Kassenbericht des Schatzmeisters

Aktualisierung der Vorstandsmitglieder (Stammdaten)

Teilnahme an einer der folgenden Veranstaltungen: Mitgliederversammlung des ADAC
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.  oder eine offizielle Tagung des ADAC   
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.
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Fördermöglichkeiten für Ortsclubs:

Allgemeines Motorsport & Nachwuchs Sonstige Förderungen

Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Mitgliedschaft im Niedersächsischen 
Fachverband für Motorsport (NFM) oder im 
Landesmotorsportfachverband Sachsen-
Anhalt (LFM)

Verkehrssicherheitsaktionen und 
Fahrradturniere

Anzahl der ADAC Ortsclub Mitglieder
Jugendgruppen
Trainings- und Einstellfahrten
Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

ADAC Mitgliederwerbung Vereinshaftpflichtversicherung Social Media & Webseite

Vereinsjubiläen Vom Club betriebene Anlagen
Sonderzuschüsse zur Streckenerhaltung

Touristische Ausfahrten/Aktivitäten, z.B. 
Radtouren, Busfahrten, Wanderungen, 
Festliche Veranstaltungen

Unterstützung bei Veranstaltungen des 
ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Sport/Sim-Racing u.v.m.
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Verantwortung des Ortsclubs bei der Bewerbung eines neuen Vereins:

Euer Ortsclub übernimmt die Verantwortung, den geworbenen Verein durch den gesamten Prozess der Gründung 
und Anerkennung als ADAC Ortsclub zu begleiten und zu unterstützen.

Dies umfasst:

Unterstützung bei der Satzungsanpassung:
Euer Ortsclub hilft dem geworbenen Verein, die Satzung gemäß den Anforderungen des ADAC zu überarbeiten. 

Bereitstellung von Informationen und Beratung: 
Der Ortsclub stellt sicher, dass der geworbene Verein über alle notwendigen Schritte und Anforderungen informiert 
ist und steht beratend zur Seite.

Begleitung durch den Prüfprozess:
Euer Ortsclub unterstützt den Verein bei der Einreichung aller erforderlichen Unterlagen und begleitet ihn durch den 
Prüfprozess bis zur Abschlussprüfung.

Abschlusstest und Anerkennung:
Sobald der geworbene Verein den Abschlusstest erfolgreich bestanden hat und offiziell als ADAC Ortsclub 
anerkannt wurde, erhält euer Ortsclub die zugesprochene Förderung.
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Eure Ansprechpartnerinnen:

Alexandra Heyndorf
Vereins- und Ortsclubmanagerin
Telefon: 05102 90-1142
E-Mail: ortsclubs@nsa.adac.de

Jasmin Ebert
Vereins - und Ortsclubmanagerin
Telefon: 05102 90-1165
E-Mail: jasmin.ebert@nsa.adac.de
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Danke für Euern Einsatz! 

Jeder geworbene Verein macht unser 
Netzwerk stärker !

Wer unterstützt und wirbt einen neuen 
ADAC Ortsclub?
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